
Präsentation 
Fachbereich Straßenausbaubeiträge
Termin 26.09.2022 für den Städte- und Gemeindebund
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Themenübersicht der Präsentation

I. Internetauftritt des Landesamtes für Bauen und Verkehr (LBV) 
insbesondere des Fachbereichs Straßenausbaubeiträge

II. Pauschaler Mehrbelastungsausgleich

III. Antragsverfahren Fehlbetragsausgleich (sog. Spitzabrechnung)

IV. Antragsverfahren auf Vorausleistungen
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I. Internetauftritt des LBV

 Auf den nachfolgenden Folien möchten wir Ihnen die 
Internetpräsenz des Fachbereichs Straßenausbaubeiträge 
näher bringen.

 Über die Internetseite des LBV, im linken Register unter 
„Aufgaben“, finden Sie den Zugang zum Fachbereich

https://lbv.brandenburg.de/

https://lbv.brandenburg.de/5033.htm
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I. Internetauftritt des LBV
Fachbereich Straßenausbaubeiträge

Hier finden Sie alle notwendigen Informationen. 

Wählen Sie zwischen folgenden 
Themen:  Downloads: 

 Externe Links

 Hinweise zum Datenschutz

• Gesetzesbegründungen
• Vorschriften
• FAQ

• Landesvermessung und 
Geobasisinformation 
Brandenburg (LGB)

• Ministerium für 
Infrastruktur und 
Landesplanung (MIL)
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I. Internetauftritt Fachbereich Straßenausbaubeiträge
Zuständigkeiten

Dem LBV wurde zum 06.09.2019 die Funktion als zuständige Erstattungsbehörde übertragen.

Demnach obliegen dem LBV folgende Aufgaben:
 Pauschaler Mehrbelastungsausgleich
 stichtagsbedingte Erstattung von Rückzahlungen auf Antrag
 Ausgleich von verbleibenden Fehlbeträgen per Spitzabrechnung oder Vorausleistung auf Antrag
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I. Internetauftritt Fachbereich Straßenausbaubeiträge
Verfahren

Das Verfahren „pauschaler Mehrbelastungsausgleich“ sowie die Antragsverfahren zur Spitzabrechnung und 
zur Vorausleistung werden im Verlauf der Präsentation näher erläutert.
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I. Internetauftritt Fachbereich Straßenausbaubeiträge
Rechtsgrundlagen

Alle maßgeblichen Rechtsgrundlagen werden auf unserer Internetseite aufgeführt. Die Straßenausbau-
Mehrbelastungsausgleich-Verordnung (StraMaV) steht Ihnen als Download zur Verfügung. 
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I. Internetauftritt Fachbereich Straßenausbaubeiträge
Ansprechpersonen

Bei Fragen können Sie sich gerne an die genannten Ansprechpersonen wenden. Wünschen Sie eine 
persönliche Beratung, können Sie gerne einen Termin vereinbaren.
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I. Internetauftritt der Straßenausbaubeiträge
FAQ

Die auf der Internetseite hinterlegten FAQ`s wurden für die Gemeinden als Hilfestellung hinterlegt. Hier finden 
Sie grundlegende Informationen zum pauschalen Mehrbelastungsausgleich und zu den verschiedenen 
Antragsverfahren.
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wichtige allgemeine Hinweise und Informationen

 Die Auszahlung des pauschalen Mehrbelastungsausgleichs erfolgt ohne Antrag.

 Anträge auf Fehlbetrag (Spitzabrechnung und Vorausleistung) sind nicht an Fristen gebunden.

 Bis zum Zeitpunkt der Antragsstellung eines Fehlbetrages werden alle nach der StraMaV 
erhaltenden Zahlungen angerechnet. Der erstattete Fehlbetrag wird mit den künftigen 
pauschalen Mehrbelastungsausgleichszahlungen verrechnet.

 Das LBV nimmt außerhalb der Antragstellung keine Abgrenzung zwischen Erschließung und 
Ausbau vor.

 Ein Antrag auf Spitzabrechnung ist nur dann zu stellen, wenn ein Fehlbetrag entstanden ist. Der 
Erstantrag muss die Abrechnung aller Baumaßnahmen enthalten, für die die 
Pauschalzahlungen verwendet wurden.
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II. Pauschaler Mehrbelastungsausgleich

Jede Gemeinde erhält jährlich eine zweckgebundene pauschale Zahlung ohne vorherigen Antrag,

Stichtag hierfür ist der 31.12. des Vorjahres.

 Zuständigkeiten
 Verfahren
 Rechtsgrundlagen
 Ansprechpersonen
 Häufig gestellte Fragen

(FAQ)
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II. Pauschaler Mehrbelastungsausgleich

 Die Berechnung des jährlichen pauschalen Mehrbelastungsausgleichs erfolgt nach der Länge der 
gewidmeten Gemeindestraßen (Gemeindestraßenlänge) gemäß den amtlichen Geobasisdaten des 
ATKIS, welches von der LGB betrieben und verwaltet wird. 

 Das LBV verwendet die durch die LGB übermittelten ATKIS-Daten für die Berechnung des jährlichen 
pauschalen Mehrbelastungsausgleichs für die Kommunen. Die Pflege und Prüfung der ATKIS-Daten 
obliegt jedoch ausschließlich der LGB. 

Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB)
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II. Pauschaler Mehrbelastungsausgleich

 Informationen zur Nachverfolgung, welche gewidmeten Gemeindestraßen derzeit im ATKIS erfasst sind, 
finden Sie auf der Internetpräsenz der LGB. Hierzu ist folgender Link aufzurufen:

https://geobasis-bb.de/lgb/de/geodaten/landschaftsmodelle/basis-dlm/~mais2redc124752de

 Im ATKIS können ausschließlich gewidmete Gemeindestraßen ausgewiesen werden, die bei der 
Ermittlung und Berechnung der Pauschalzahlung Berücksichtigung finden. Straßen im Sinne von ATKIS   
sind befestigte Verkehrswege für Kraftfahrzeuge, die ganzjährig genutzt werden können. Zudem können 
lediglich gewidmete Gemeindestraßen innerhalb von Ortslagen, unabhängig vom Ausbauzustand, als 
Straße gemäß ATKIS erfasst werden. - Bitte beachten Sie hierbei unbedingt den Unterschied zum 
gemeindlichen Straßenkataster –

 Der Bestand an gewidmeten Gemeindestraßen kann durch eine Änderungsmeldung im Brandenburg-
Viewer (Link - siehe oben) geändert werden. – Änderungsmitteilungen gelten nur für die Zukunft, 
nicht für die Vergangenheit.

Amtliches Topographisches-Kartographisches Informationssystem (ATKIS)
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III. Antrag auf Fehlbetragsausgleich (sog. Spitzabrechnung)

 Zuständigkeiten
 Verfahren
 Rechtsgrundlagen
 Ansprechpersonen
 Häufig gestellte Fragen

(FAQ)
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III. Antrag auf Fehlbetragsausgleich (sog. Spitzabrechnung)

 Hier finden Sie 
den Link zum 
Antrag und zum 
Berechnungs-
nachweis (inkl. 
Ausfüllhinweise)



16

III. Antrag auf Fehlbetragsausgleich (sog. Spitzabrechnung)

Bitte senden Sie das unterschriebene 
Antragsformular, die Berechnungsnachweise 
und die erforderlichen Anlagen per E-Mail an:
LBV-StrAusbB@lbv.brandenburg.

- Antragsformular -
(2 Seiten)
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III. Antrag auf Fehlbetragsausgleich (sog. Spitzabrechnung)

 Bitte füllen Sie für jede Baumaßnahme einen
Berechnungsnachweis aus.

 Beachten Sie bitte die Ausfüllhinweise.

Berechnungsnachweis 

KS1
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III. Antrag auf Fehlbetragsausgleich (sog. Spitzabrechnung)

 Satzung für Straßenbaubeiträge in der am 31. Dezember 2018 geltenden Fassung

 Hinweis: Verfügt eine Kommune über keine Straßenbaubeitragssatzung, so besteht die Möglichkeit 
einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem MIL, vertreten durch das LBV, abzuschließen

 Beschluss des zuständigen Organs der Gemeinde über die beabsichtigte Straßenausbaumaßnahme 

 Ausbaubeschluss

 ein Beschluss aus dem die erforderlichen Mindestangaben hervorgehen: „Was“, „Wo“, „Warum“, „zu 
welchen Kosten“ ausgebaut werden soll

 Hinweis: Der alleinige Haushaltsbeschluss ist nicht ausreichend.

 Belege dafür, dass es sich um eine beitragsfähige Straßenbaumaßnahme nach § 8 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) in der am 31. Dezember 2018 geltenden 
Fassung handelt 

 Fotodokumentation mit dem Ausbauzustand vor der Baumaßnahme

 Erläuterungsberichte

folgende Unterlagen* sind dem Antrag beizufügen: - Seite 1/2

* Die Erläuterungen zu den Unterpunkten sind lediglich Beispiele und sind nicht abschließend.
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III. Antrag auf Fehlbetragsausgleich (sog. Spitzabrechnung)

 Nachweis der Entstehung der sachlichen Beitragspflicht für die Straßenausbaumaßnahme

 VOB Abnahmeprotokoll

 Nachweis der Inbetriebnahme

 Übergabeprotokoll

 Schlussrechnungen über die erfolgte Straßenausbaumaßnahme (ohne Mengenermittlungen, Aufmaß etc.)

 Die Höhe der Beitragsausfälle aufgrund der nicht erhobenen Beiträge infolge des Verbots der 
Beitragserhebung nach § 8 Absatz 1 Satz 2 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg 
(KAG) und deren Berechnung nach § 4 Absatz 3 StraMaV seit dem 1. Januar 2019

 tabellarische Zuordnung der einzelnen Positionen der Rechnungen auf einzelne Teileinrichtungen und 
Darstellungen der nicht umlagefähigen Kosten

 bei Vorhandensein von Entlastungsregelungen in der Satzung und/oder Gemeindegrundstücken ist eine 
Aufschlüsslung nach Anliegern erforderlich (aus datenschutzrechtlichen Gründen sind nur die Adressen der Anlieger zu 
benennen, keine Namen)

 ggf. Zuwendungsbescheid bei Förderung oder Nachweis über Gemeinschaftsmaßnahme

folgende Unterlagen* sind dem Antrag beizufügen: - Seite 2/2

* Die Erläuterungen zu den Unterpunkten sind lediglich Beispiele und sind nicht abschließend.
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IV. Antrag auf Fehlbetrag - Vorausleistungen

 Zuständigkeiten
 Verfahren
 Rechtsgrundlagen
 Ansprechpersonen
 Häufig gestellte Fragen

(FAQ)
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IV. Antrag auf Fehlbetrag - Vorausleistungen

 Hier finden Sie 
den Link zum 
Antrag und zum 
Kalkulations-
nachweis (inkl. 
Ausfüllhinweise)
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IV. Antrag Fehlbetrag – Vorausleistungen 
- Antragsformular -

(2 Seiten)

Bitte senden Sie das unterschriebene 
Antragsformular, die Kalkulationsnachweise 
und die erforderlichen Anlagen per E-Mail an:
LBV-StrAusbB@lbv.brandenburg.
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IV. Antrag auf Fehlbetrag - Vorausleistungen
Kalkulationsnachweis 

 Bitte füllen Sie für jede Baumaßnahme einen
Kalkulationsnachweis aus.

 Beachten Sie bitte die Ausfüllhinweise.
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IV. Antrag auf Fehlbetragsausgleich - Vorausleistungen

 Satzung für Straßenbaubeiträge in der am 31. Dezember 2018 geltenden Fassung

 Hinweis: Verfügt eine Kommune über keine Straßenbaubeitragssatzung, so besteht die Möglichkeit 
einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem MIL, vertreten durch das LBV, abzuschließen

 Beschluss des zuständigen Organs der Gemeinde über die beabsichtigte Straßenausbaumaßnahme 

 Ausbaubeschluss

 ein Beschluss aus dem die erforderlichen Mindestangaben hervorgehen: „Was“, „Wo“, „Warum“, „zu 
welchen Kosten“ ausgebaut werden soll

 Hinweis: Der alleinige Haushaltsbeschluss ist nicht ausreichend.

 Belege dafür, dass es sich um eine beitragsfähige Straßenbaumaßnahme nach § 8 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) in der am 31. Dezember 2018 geltenden 
Fassung handelt 

 Fotodokumentation mit dem Ausbauzustand vor der Baumaßnahme

 Erläuterungsberichte

folgende Unterlagen* sind dem Antrag beizufügen: - Seite 1/2

* Die Erläuterungen zu den Unterpunkten sind lediglich Beispiele und sind nicht abschließend.
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IV. Antrag auf Fehlbetragsausgleich - Vorausleistungen

 Nachweis über den Beginn der Straßenausbaumaßnahme

 Bauvertrag

 Baubeschluss

 Kostenkalkulation über die Straßenausbaumaßnahme (ohne Mengenermittlungen, Aufmaß etc.)

 Nachweis über die Vorausleistungen, welche gemäß Straßenbaubeitragssatzung und § 8 Absatz 1 Satz 2 
des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) vom 31. Dezember 2018 erhoben worden 
wären sowie deren Berechnung nach § 4 Absatz 3 StraMaV seit dem 1. Januar 2019

 tabellarische Zuordnung der einzelnen Positionen der Rechnungen auf einzelne Teileinrichtungen und 
Darstellungen der nicht umlagefähigen Kosten

 bei Vorhandensein von Entlastungsregelungen in der Satzung und/oder Gemeindegrundstücken ist 
eine Aufschlüsslung nach Anliegern erforderlich (aus datenschutzrechtlichen Gründen sind nur die Adressen der 
Anlieger zu benennen, keine Namen)

 ggf. Zuwendungsbescheid bei Förderung oder Nachweis über Gemeinschaftsmaßnahme

folgende Unterlagen* sind dem Antrag beizufügen: - Seite 2/2

* Die Erläuterungen zu den Unterpunkten sind lediglich Beispiele und sind nicht abschließend.
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit


